
 

Jugendgerichtshilfe, 
das heißt: 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
Unsere Büros befinden sich auf Ebene 7 
des Kreishauses, dem Hauptgebäude 
des Landratsamts, in Ludwigsburg 

 
Vom Bahnhof/ZOB Ludwigsburg 
mit den Buslinien 421 oder 533 
bis zur Haltestelle Landratsamt 

 
Kostenpflichtige Parkplätze 
in der Tiefgarage, Einfahrt 
Hindenburg-/Eugenstraße 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Landratsamt Ludwigsburg 
Jugendhilfe in Strafverfahren 
 
Hindenburgstraße 40, 71638 Ludwigsburg 
Postfach 760, 71607 Ludwigsburg 
 
Telefon 07141 144-2722 
Telefax 07141 144-2753 
 
Internet www.Landkreis-Ludwigsburg.de

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

           



 

 
 
 
Die Einleitung eines Strafverfahrens ist 

für die Betroffenen meist mit Unsicherhei-

ten und Konflikten verbunden. 

 
 
 

Es gibt viele Fragen 
 
 
����    Was passiert weiter? 

����    Wer erfährt davon? 

����    Gibt es eine Gerichtsverhandlung? 

����    Wie läuft eine Verhandlung ab? 

����    Welche Strafe ist zu erwarten? 

����    Hat es Auswirkungen auf das 

Führungszeugnis? 

 
 

 

Wir, die 
Jugendgerichtshilfe, … 
 
 
INFORMIEREN über den Ablauf des 

Jugendstrafverfahrens 
 
 
BERATEN über Leistungen der 

Jugendhilfe und ande-
re soziale Angebote 
(Suchtberatung, Täter-
Opfer-Ausgleich, …) 

 
 
BEGLEITEN junge Beschuldigte und 

ggf. auch deren Eltern 
während des gesamten 
Verfahrens 

 
 
BERICHTEN der Justiz über Le-

benslauf, soziales Um-
feld, Freizeit, Probleme 
und Zukunftspläne 

 
 
VERMITTELN und begleiten die von 

der Justiz angeordne-
ten pädagogischen 
Weisungen und Aufla-
gen 

 

Mögliche Folgen 
einer Straftat: 
 
 
 

 

Arbeitsstunden 

Jugendstrafe 
(mit und ohne  

Bewährung) 

sonstige Weisungen 

und Auflagen 
(z.B. Therapie) 

Beratungs-

auflage
(Sucht, Job, ...)

Täter-Opfer-

Ausgleich 

Geldauflage

Sozialer  

Trainingskurs 

Jugendarrest
(max. 4 Wochen)

Betreuungsweisung 

Verkehrs-

unterricht

Führerschein-

sperre oder 

Fahrverbot


